
Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie möchten Ihre:n Angehörige:n in der Rehabilitation in den m&i-Fachkliniken Hohenurach begleiten? 
Wir halten das grundsätzlich für eine sehr gute Idee. Es gibt jedoch einige Punkte, die Sie im Vorfeld 
wissen und beachten müssen: 

 Begleitpersonen sollten die:den Erkrankte:n im Genesungsprozess psychisch und möglicherweise 
auch physisch unterstützen. Dazu sollten Sie gesundheitlich in der Lage sein. 

	 Begleitpersonen	haben	während	der	gesamten	Aufenthaltsdauer	keinen	Anspruch	auf	pflegerische	
und ärztliche Leistungen seitens unserer Fachklink.

 Die Unterbringung erfolgt üblicherweise in einem Einzelzimmer mit Zustellbett (normales Hotelbett, 
kein Krankenhausbett). Ausnahmen sind nur in geringem Maße und nach persönlicher Rücksprache 
möglich. 

 Der Aufenthalt der Begleitperson erfolgt auf eigene Kosten. Nur in Ausnahmefällen und auf Kulanz 
basis beteiligen sich die Krankenkassen an diesen Kosten. 

	 Sämtliche benötigten Medikamente und Hilfsmittel sind von der Begleitperson mitzubringen.

 Es gelten auch für Begleitpersonen die jeweils für die Patient:innen gültigen Corona-Regeln bzgl. 
Testung, Hygieneregeln oder Besuchsverbote.

 Nicht als Begleitpersonen aufnehmen können wir Menschen, die selbst schwer krank oder ak-
tuell	pflegebedürftig	sind.	Dies	übersteigt	unsere	Kapazitäten,	die	wir	ausnahmslos	für	unsere	
Patient:innen einsetzen wollen. 

 Die Aufnahme von Begleitpersonen in der neurologischen Frührehabilitation der Phase B ist leider 
nicht möglich.

Unter Beachtung der o. g. Hinweise halten wir die Anwesenheit von Begleitpersonen für das Erzielen 
eines	positiven	Rehabilitationsergebnisses	unserer	Patient:innen	für	äußerst	förderlich.	Wie	hoffen	und	
freuen uns, Sie bald in unserer Fachklinik begrüßen zu können. 
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FÜR BEGLEITPERSONEN
IN DEN M&I-FACHKLINKEN HOHENURACH

INFORMATION

KHU_Infos_Begleitpersonen.indd   1KHU_Infos_Begleitpersonen.indd   1 29.08.2023   11:05:5129.08.2023   11:05:51


